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   Intelligenz und Ausbildungsfähigkeit    
 

Gradation 
GNr: I II III V VI 

14   Intellektuelle Grenzbegabung 

und/oder frühkindliche Hirnschädi-

gung mit guter sozialer Einordnung 

und ausreichender Anpassungs- und 

Leistungsfähigkeit. 

 

Geringgradige Legasthenie/Dys-

kalkulie mit unwesentlicher Störung 

der Ausbildungsfähigkeit. 

 Intellektuelle Minderbegabung, 

frühkindliche Hirnschädigung mit 

deutlicher Einschränkung der An-

passungs-, Leistungs-, Belastungs- 

oder Gemeinschaftsfähigkeit. 

 

Ausgeprägte Legasthe-

nie/Dyskalkulie mit wesentlicher 

Störung der Ausbildungsfähigkeit. 

 

 

 

 

 

Anmerkungen:
  In Zweifelsfällen psychiatrischer Befundbericht erforderlich. 
  In den Kreiswehrersatzämtern kann ein psychologisches EUF-Ergebnis als Entscheidungshilfe mit herangezogen werden. 
 

Änderung 2 


